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Kostenfallen beim Straßenausbau:
Anwohner in Oranienburg im Fokus

Anwohner in Brandenburg müssen bei Straßenausbau
möglicherweise zahlen. Erfahren Sie, wann und wie viel.

In Brandenburg stehen viele Anwohner vor der Frage, ob sie für
den Neubau oder die Umgestaltung einer Straße zur Kasse
gebeten werden. Besonders wenn eine Sandpiste in eine richtige
Straße umgewandelt werden soll, kann dies zu erheblichen
Kosten führen. Die Unsicherheiten in Bezug auf die finanziellen
Verpflichtungen sorgen bei den betroffenen Bürgern häufig für
Besorgnis und Fragen.

Die Kommunen in dieser Region haben das Thema
Straßenausbaubeiträge zwar grundsätzlich abgeschafft, dennoch
bleiben viele Fragen offen. Neu gebaute Straßen, selbst wenn
sie vorher nur als Sandwege existierten, können dennoch
kostspielige Erschließungsmaßnahmen nach sich ziehen.
Experten des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN)
standen bereit, um Anwohnermeldungen und Bedenken
bezüglich des Straßenausbaus auf dem Lesertelefon zu
beantworten.

Kostenbeteiligung bei Neubaumaßnahmen

Ein wichtiges Thema, das Anwohner umtreibt, ist die finanzielle
Beteiligung an den Kosten für eine neue Straße. Die
unangenehme Überraschung: Bei einem Neubau müssen sie für
die Erschließungskosten aufkommen, die bis zu 90 Prozent der
gesamten Kosten für Fahrbahn, Entwässerung und Beleuchtung
betragen können, sofern keine abweichenden Regelungen in der



Satzung festgelegt sind. Eine Anwohnerin aus einem Ort in
Brandenburg schilderte, dass an ihrer Nebenstraße, die bislang
als Sandweg diente, im kommenden Jahr eine grundhafte
Umgestaltung stattfinden soll. Die bestehenden Straßenlaternen
sollen modernisiert werden, was zu Unklarheiten über die
finanziellen Verpflichtungen führt.

Ein weiterer Fall zeigt, dass nicht nur Neubauten für Ärger
sorgen können. In einem anderen Stadtteil bitten Anwohner die
Kommune darum, einen Gehweg wieder instand zu setzen, da
der durch viel befahrene Paketfahrzeuge in einem deplorablen
Zustand ist. Die Kommunen sind gesetzlich verpflichtet, ihrer
Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Das bedeutet, dass
sie für die Instandhaltung des Fußweges verantwortlich sind,
während die Anwohner nur für den Teil der Straße zahlen
müssen, der direkt zu ihrem Grundstück führt.

Gemeinsame Finanzierung und
Entscheidungsfreiheit

Die finanzielle Situation wird noch komplizierter, wenn es sich
um Wohneigentum und Mietwohnungen handelt. In einem
Tenants-Council mit mehreren Eigentümern und Mietern müssen
alle Parteien eine Einigung finden, ob und wie die Kosten
gemeinsam getragen werden können. Der Schlüssel dazu liegt in
der Teilungserklärung, die klärt, ob die Straßen zu den
Gemeinschaftseinrichtungen gehören oder ob die Kommune
verantwortlich ist.

Besonders interessant ist die Situation in Oranienburg, wo die
Einwohner unter drei Erschließungsvarianten wählen können:
einen kompletten Neubau, eine abgespeckte Variante mit
minimalem Straßenbelag oder die Beibehaltung des Sandwegs,
sofern dies die Verkehrssicherheit nicht gefährdet. Dieses Modell
zeigt, dass eine flexible und anpassbare Lösung gefordert ist,
die den verschiedenen Bedürfnissen der Anwohner gerecht wird.

Die individuelle Situation jedes Grundstücksbesitzers führt oft zu



unterschiedlichen finanziellen Belastungen, und während einige
für eine lange gewünschte Asphaltierung bereit sind zu zahlen,
wünschen andere sich nur die notwendigsten Verbesserungen.
Diese Diskrepanz kann zu Spannungen innerhalb der
Gemeinschaft führen.

Ein weiterer Aspekt ist, was passiert, wenn die Baupreise steigen
oder die Projekte immer wieder verzögert werden. Ein Anwohner
berichtete, dass die Erschließungsbeiträge nun höher ausfallen
als ursprünglich geplant, da die Bauarbeiten sich bis ins Jahr
2025 verzögert haben. Auch hier sehen viele eine
Ungerechtigkeit, da die Kosten nicht durch die Anwohner
verursacht wurden, sondern durch die behördlichen
Verzögerungen.

In solchen Fällen spielt die Möglichkeit einer erweiterten
Straßenunterhaltung eine entscheidende Rolle. Anwohner
erhalten die Option, die Straße nur geringfügig zu optimieren,
was kostengünstiger ist und oft ohne zusätzliche Kosten für die
Anwohner erfolgt.

Wissenswertes über Kosten und
Anwohnerrechte

Die rechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich der
Erschließungsbeiträge sind klar. Wenn eine Straße erstmalig
gebaut wird, können Anlieger in Brandenburg bis zu 90 Prozent
der Kosten tragen. Dies stellt sicher, dass die Finanzierung von
Straßenbauprojekten gerecht verteilt ist, jedoch bleibt die Frage
der Transparenz in den kommunalen Entscheidungen und der
Einfluss der Anwohner auf die Projekte eine wichtige Diskussion.

Die Unsicherheit über die finanziellen Verpflichtungen, die zu
einem eventuellen Neubau einer Straße führen könnten, bleibt
ein heikles Thema, das viele Anwohner in Brandenburg betrifft.

Die Frage der Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen berührt
nicht nur die einzelnen Anwohner, sondern hat auch



weitreichende kommunale und gesellschaftliche Implikationen.
Ein Blick auf die aktuellen Bestimmungen und die
Verantwortung der Kommunen ist daher empfehlenswert.

In Deutschland ist es im Kommunalrecht festgelegt, dass auf die
Gemeinden eine Verkehrssicherungspflicht zukommt. Dies
bedeutet, dass Städte und Gemeinden dafür verantwortlich sind,
dass öffentliche Verkehrswege in einem verkehrssicheren
Zustand gehalten werden. Bei unzureichendem Zustand oder
Gefahrenquellen können Anwohner Ansprüche auf
Instandhaltung geltend machen, was die Gemeinden unter
Druck setzt. In der Regel müssen Kommunen jedoch auch über
ihre Budgetierungen entscheiden, was in Zeiten knapper Kassen
nicht immer einfach ist.

Rechtsgrundlagen und aktuelle
Gesetzeslage

Die rechtlichen Grundlagen für den Straßenbau in Deutschland
ergeben sich vor allem aus dem Baugesetzbuch (BauGB) und
dem Kommunalabgabengesetz (KAG). Diese Gesetze regeln die
Erhebung von Beiträgen für die Erschließung von Grundstücken.
Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Gültigkeit der Erhebung
von Anliegerbeiträgen teilweise von den jeweiligen
Bundesländern abweicht. In Brandenburg beispielsweise wurde
mit einer Gesetzesänderung die Erhebung von
Straßenausbaubeiträgen für die Anwohner im Jahr 2019
abgeschafft. Dennoch bleibt die Verpflichtung zur
Kostenbeteiligung bei Neubauten bestehen, was Anwohnern oft
große Sorgen bereitet. Für eingehendere Informationen zu den
rechtlichen Rahmenbedingungen können die Seiten der 
Bauministerien der jeweiligen Bundesländer aufgerufen
werden.

Die Regelungen zur Erhebung der Kosten stellen sicher, dass
Anlieger, die durch den Straßenbau eine unmittelbare Erhöhung
des Wertes ihrer Grundstücke erfahren, auch einen fairen Anteil
der Kosten tragen. Dies führt allerdings in vielen Fällen zu
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Unmut und einer ungleichen Verteilung der finanziellen Lasten
unter den betroffenen Anwohnern, insbesondere in weniger
wohlhabenden Gebieten.

Finanzielle Unterstützung und
Sonderregelungen

In vielen Bundesländern gibt es zunehmend Ansätze, die
finanzielle Belastung für Anwohner bei Straßenausbauprojekten
zu verringern. Einige Kommunen bieten sogenannte
Förderprogramme an, die auf die Unterstützung für besonders
bedürftige Haushalte abzielen. Diese Programme können
Rückzahlungen von Beiträgen ermöglichen oder auch
zinsgünstige Darlehen beinhalten. Informationen dazu sind oft
direkt bei den Kommunen erhältlich und können auf den
jeweiligen Stadt- oder Gemeindehomepages gefunden werden,
wie z.B. auf den Seiten von Stadtportalen.

Zusätzlich fordern verschiedene Verbände eine differenzierte
Betrachtung von Eigentumsverhältnissen, insbesondere in
gemischten Wohnanlagen mit Eigentums- und Mietwohnungen.
Diese Diskussion schließt ein, wie finanzielle Lasten im Sinne
einer gerechten Kostenverteilung auf alle betroffenen Parteien
verteilt werden können, sodass nicht nur die Eigentümer für die
Kosten aufkommen.

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de
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